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Anordnung 
zur Änderung 

der Gebührenordnung zur Postscheckordnung 
und zur Postsparkassenordnung

c) Berechnungskennziffern zur Präzisierung kön
nen sein:

Bände je Einwohner

Bände je 100 Einwohner des Zentralbibliotheks
ortes bzw. der Kreisstadt

Entleihungen je Einwohner
%

Entleihungen je 100 Einwohner des Zentral- 
bibliotheksortes bzw. der Kreisstadt

2. Aufwandsnormativ:

Ausgaben je Entleihung (Gesamtausgaben ohne 
Investitionen und Mittel für Werterhaltung 
dividiert durch die Zahl der Entleihungen nach 
§ 3 Abs. 3)

vom 10. Dezember 1970

Auf Grund des § 68 des Gesetzes vom 3. April 1959 
über das Post- und Fernmeldewesen (GBl. I S. 365) 
wird zur Änderung der Gebührenordnung vom 17. Mai 
1968 zur Postscheckordnung und zur Postsparkassen
ordnung (GBl. II S. 350) im Einvernehmen mit den 
Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane ange
ordnet :

8 1
Im Abschnitt I, Gebühren des Postscheck- und Post

spargirodienstes, werden die nachstehend aufgeführ
ten Positionen wie folgt geändert:

Anlage 2

zu vorstehender Anordnung

Nomenklatur des Leistungsplanes 
für nebenberuflich geleitete 

staatliche allgemeine öffentliche Bibliotheken

Kennziffern

a) Kapazität

Hauptkennziffer: Bestand (Anzahl der Bände)

Nebenkermziffer: Auf der Grundlage von Koopera- 
tiohsbeziehungen (§12) und im Leihverkehr zu be
schaffende Literatur (Anzahl der Bände)

b) Leistungen

Hauptkennziffer: Entleihungen (Gesamtzahl der im 
Laufe des Jahres zu erzielenden Entleihungen nach 
§ 3 Abs. 3)

Nebenkennziffem:
Entleihungen belletristischer Literatur

Entleihungen an Kinderliteratur

Entleihungen an gesellschaftswissenschaftlicher Li
teratur

Entleihungen landwirtschaftlicher Fachliteratur 

Entleihungen je Benutzer

(Entsprechend den örtlichen Notwendigkeiten ist 
eine oder sind mehrere Nebenkennziffern in den 
Leistungsplan aufzunehmen.)

c) Ausgaben
Hauptkennziffer: Buchanschaffungen (einschließlich 
Zeitschriftenabonnements) in Mark

Postscheck:- Gebühr 
Nr. Gegenstand Ordnung M

§

1 Gebühr für die Ausfertigung
eines Beleges auf besonderen 
Antrag »8 (3) 0,50

3 a) Gebühr für die Einrichtung
eines Überleitungsauftrages 18 (1) 0,50

b) Gebühr für die Ausführung
eines Überleitungsauftrages 18 (1) 0,50

11 Gebühr für deckungslose Über
weisungen und als Über
weisungen benutzte deckungs
lose Schecks 23 (1) 0,50

12 Gebühr für deckungslose 
Schecks — mit Ausnahme 
der als Überweisung
eingereichten Schecks — 23 (1) 5,—

14 Schriftliche Guthabenbestätigung 25 (2) 0,50
15 Gebühr für Nachforschungen 26 (3) 1,—

Bei umfangreichen Nach
forschungen ist für jede Stunde
eine Gebühr von 5,—M, für jede 
angefangene halbe Stunde eine 
Gebühr von 2,50 M zu zahlen.

§ 2
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1971 in Kraft.

Berlin, den 10. Dezember 1970

Der Minister 
für Post- und Femmeldewesen

I. V.: F г а n к e 
Stellvertreter des Ministers
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